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'QQricht des Ausschusses für allgemeine innere Angelegenheiten
b~treffend das Gesetz über die Gemeindeverbände

(O.Ö. Gemeindeverbändegesetz)
(L-232/2-XXIII)

: DljrchdqsBundesv:erfCissqngsgesetz vom 27. Novem-
ber J~~4,aGBL Nr..490" wurden ,U. a. die verfassungs-
rech,tlicbefl Grundlagen, der Gemeindeverbände neu ge-
regeltNachAI1. ,t16aAbs. 4.B-VG ist nunmehr die Rege-
lung <;l,er Qrganisation der Gell1eindeverbände allein dem
LCiflpesgesetzgeber vorbehalten, wobei allerdings ein
Mind~$tstandard hinsichtlich der Organisation vorgege-
Qen,jst. Die Zuweisung vonj\ufgaben an einen Gemein-
d.eve,rbandobliegt - abgesehen von den durch Verein-
barung der ,(,3emeindengebildeten Gemeindeverbänden
- dell1zuständigenGesetzgeber (Materiengesetzgeber).
Durch die Novellierung des B-VG 1929 wurde auch klar-
Qestellt, daß die Gemeinden unmittelbar auf Grund der
Bundesverfassung Gemeindeverbände durch Vereinba-
rung bilden können. Diese auf die "Besorgung einzelner
Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches" beschränkte
Möglichkeit ist durch die Beachtung der landesgesetzli-
chenOrganisationsvorschriften und eine in Verordnungs-
form zu erteilende Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde bedingt.

Durch ded vorliegenden Gesetzentwurf soll den neuen
verfa~s.i.JngsrechtlichenBestimmungen Rechnung getra-
genwerqen.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes ist fol-
gendes zu·bemerken:

Zu § 1:

Mit dieser Bestimmung soll der Geltungsbereich des
.Gesetzes umschrieben werden. Gleichzeitig soll sie
der Auslegung der folgenden Bestimmungen insbe-
sondere in der Weise dienen, daß damit klargestellt
wird, daß der Zuständigkeitsbereich des Bundes in
den Angelegenheiten der Gemeindeverbände - ins-
besondere etwa die Bildung von Gemeindeverbänden
und dCiSAufsichtsrecht betreffend - vom vorliegen-
den Gesetz nicht erfaßt sein kann. Diese kompetenz-
mäßige Abgrenzung bedeutet allerdings nicht, daß die
Zuständigkeit des Landesgesetzgebers in den Ange-
legenheiten der Gemeindeverbände im vorliegenden
Entwurf auch zur Gänze ausgeschöpft wird. So enthält

'der Entwurf insbesondere keine in die Zuständigkeit
des Landesgesetzgebers fallende Regelung der von
den Gemeindeverbänden zu besorgenden Angele-
genheiten. Die Bildung von Gemeindeverbänden
durch (Landes)Gesetz ist nur aus systematischen
Gründen erwähnt. Die Bildung von Gemeindeverbän-

.den durch Verordnung wird - bei Vorliegen der son-
stigElnmatedellrechtlichen Voraussetzungen - durch
diases Gesetz allerdings ermöglicht (3. Abschnitt).

Im wesentlichen enthält der Entwurf daher lediglich
Bestimmungen über die Organisation der Gemeinde-
verbände im Sinne des Art. 116a Abs. 4 B-VG. Auch
die. organisationsrechtlichen Bestimmungen stehen

. jedoch unter dem Vorbehalt besonderer landesge-
setzlicher Regelungen. Für diese Form der Gestaltung

des Gesetzes war vor allem die bisher gemachte Er-
fahrung mit den in Oberösterreich gebildeten Gemein-
deverbänden maßgebend, wonach sich herausgestellt
hat, daß eine für den jeweiligen "zwangsweise" gebil-
deten Gemeindeverband - auch im organisatori-
schen Bereich - individuelle gesetzliche Lösung am
zweckmäßigsten scheint. Nicht zuletzt wird dadurch
auch die nicht immer einfache Abgrenzung zwischen
Bestimmungen, die die Bildung und solchen, die die
Organisation eines Gemeindeverbandes betreffen,
zumindest für die im Bereich der Landesgesetzge-
bung geschaffenen oder künftig zu schaffenden Ge-
meindeverbände erleichtert. Dementsprechend sollen
auch die bereits bestehenden gesetzlich gebildeten
Gemeindeverbände vom vorliegenden Gesetzentwurf
nicht erfaßt sein.

Es ist daher zu erwarten, daß die Bestimmungen die-
ses Gesetzes überwiegend nur für Gemeindeverbän-
de zum Tragen kommen werden, die durch Vereinba-
rung oder durch bundesrechtliche Maßnahmen gebil-
det werden.

Die Organisation der Gemeindeverbände ist gemäß
Art. 116a Abs. 4 B-VG ausschließlich durch den Lan-
desgesetzgeber zu regeln. Absatz 2 bringt daher zum
Ausdruck, daß auch der Bund an die landesgesetzlich
geregelte Organisationsstruktur der Gemeindever-
bände gebunden ist.

Zu § 2:

Diese Bestimmung zeigt auf, in welchen Formen die
Bildung eines Gemeindeverbandes grundsätzlich er-
folgen kann.

Die Erlassung gesetzlicher Vorschriften über die Bil-
dung von Gemeindeverbänden ist dann Sache des
Landesgesetzgebers, wenn er auch zur gesetzlichen
Regelung der betreffenden Verwaltungsmaterie zu-
ständig ist. Das bedeutet, daß der Landesgesetzgeber
z. B. die Bildung, Umbildung und Auflösung von Ge-
meindeverbänden nur für Angelegenheiten vorsehen
kann, die gesetzlich zu regeln er berufen ist. In den
Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Bun-
dessache ist (z. B. Personenstandsangelegenheiten
gemäß Art. 10 Abs. 7 Z. 1 B-VG, Staatsbürgerschaft
gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 1 B-VG), kann nur der Bund
die Bildung von Gemeindeverbänden vorsehen. Da-
her ist der Bund z. B. für die Bildung von Standesamts-
und Staatsbürgerschaftsverbänden zuständig.

Zu § 3:

Diese Bestimmung stellt klar, daß Gemeindeverbände
Rechtspersönlichkeit besitzen. Nach herrschender
Auffassung sind sie Körperschaften öffentlichen
Rechts.
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Zu § 4:

Im Abs. 1 wird die bundesverfassungsgesetzliche
Aussage des Rechtes der Gemeinden, durch Verein-
barung Gemeindeverbände bilden zu können, wieder-
gegeben und festgelegt, daß solche Vereinbarungen
der Schriftform bedürfen. Die Bildung kann zur Besor-
gung einzelner - behördlicher oder privatwirtschaftli-
cher - Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches er-
folgen. Das Erfordernis übereinstimmender Beschlüs-
se der Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden ist so
zu verstehen, daß den Beschlüssen eine auch dem
Wortlaut nach gleiche Satzung zugrundeliegen muß.
In den Z. 1 bis 6 des Abs. 2 wird der Mindestinhalt auf-
gezählt, den die Satzung nach Maßgabe der näheren
Bestimmungen des Gesetzes aufweisen muß.

Zu § 5:

Abs. 1 entspricht inhaltlich der verfassungsrechtlichen
Bestimmung des Art. 116a Abs. 1 B-VG. Abs. 2 ent-
hält eine Kundmachungsvorschrift und regelt den
rechtlichen Beginn des Gemeindeverbandes. Da der
Gemeindeverband nur im Rahmen der Vereinbarung
tätig werden kann, bestimmt Abs. 3, daß jede Ände-
rung der Vereinbarung ebenfalls der übereinstimmen-
den Beschlüsse der Gemeinderäte der verbandsange-
hörigen Gemeinden und der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde bedarf. Der Austritt einer Gemeinde
aus dem Verband entsprechend der Satzung bedarf
als solcher nur der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de, jedoch sind die verbleibenden verbandsangehöri-
gen Gemeinden verpflichtet, unverzüglich eine den
geänderten Verhältnissen angepaßte Satzung zu be-
schließen und diese der Aufsichtsbehörde zur Geneh-
migung vorzulegen.

Ein Beitritt von Gemeinden bedingt zwangsläufig eine
Änderung der Vereinbarung (Satzung). In der Regel
erfährt dadurch nämlich nicht nur die Aufzählung der
Namen der beteiligten Gemeinden eine Änderung (§ 4
Abs. 2 Z. 1), sondern auch der Inhalt der Vereinbarung
über den Anteil der beteiligten Gemeinden am Auf-
wand, an allfälligen Erträgen und am Vermögen des
Gemeindeverbandes. Nicht zuletzt können sich da-
durch auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung
des Verbandsvorstandes ergeben. Unter Zugrundele-
gung dieser Auffassung erübrigen sich auch besonde-
re Bestimmungen über den Beitritt von Gemeinden
aus dem Verband und es ist diesbezüglich wie bei je-
der sonstigen Satzungsänderung vorzugehen.

Zu § 6:

Diese Bestimmung zählt die Organe des Gemeinde-
verbandes auf. Nach Art. 116a Abs. 4 B-VG sind als
Organe jedenfalls eine Verbandsversammlung, die
aus gewählten Vertretern aller verbandsangehörigen
Gemeinden zu bestehen hat, und ein Verbandsob-
mann vorzusehen. Der Entwurf sieht grundsätzlich
auch einen Verbandsvorstand vor. Darüberhinaus soll
es - sofern die Vereinbarung dies vorsieht - der Ver-
bandsversammlung ermöglicht werden, Ausschüsse
wie beispielsweise einen Prüfungsausschuß einzu-
richten.

Zu § 7:

Die Verbandsversammlung setzt sich aus den gewähl-
ten Vertretern aller verbandsangehörigen Gemeinden
zusammen. Diese Vertreter müssen Mitglieder des
Gemeinderates der entsendenden verbandsangehöri-

gen Gemeinde sein. Die Anzahl der zu wählenden Ge-
meindevertreter ist in der Vereinbarung festzulegen.
Nach Art. 116a Abs. 3 B-VG ist den verbandsangehö-
rigenGemeinden ein rpaß~rbender Einflußau,f die Be-
sorgung der Aufgabend'es Gemeindeverbandes ein-
zuräumen. Diesem verfiissungsrechtlichen Gebot wird
im Abs. 1 des Entwurfes dadurch entsprochen, daß

.jedeG.emeinde in der Verbandsversammlung, der die
wesentlichen Befugnisse in Verbandsangelegenheiten
zukommen, mit Sitz und Stimme vertreten sein muß.
Der Verweis auf §25 Abs. 2 O.Ö.Sozialhilfegesetz be-
deutet, daß der (die) Vertreter der Gemeinde vom je-
weiligen Gemeinderat nach dem Verhältnis der im Ge-
meinderat vertretenenwahlwerbenden Parteien unter
sinngemäßer Anwendung der für die Wahl des. Ge-
meindevorstandes geltenden Bestimmungen der O.Ö.
Gemeindeordnung 1979 zu wählen ist (sind). Gleiches
gilt für die Wahl von Ersatzmitgliedern. Die Verbands-
versammlung muß so zusammengesetzt sein, daß je-
der Partei, die sowohl im Landtag als a.uchim Gemein-
derat einer verbandsangehörigen Gemeinde vertreten
ist, mindestens ein Gemeindevertreter zuzurechnen
ist. Ist diese Zusammensetzung nach Durchführung
der Wahlen nicht gegeben, so hat die verbandsange-
hörige Gemeinde, in der die zunächst in der Ver-
bandsversammlung nicht vertretene Partei über we-
nigstens ein Mandat im Gemeinderat verfügt, inner-
halb von sechs Wochen einen weiteren Vertreter
nachträglich in die Verbandsversammlung zu wählen;
kommen demnach mehrere Gemeinden in Frage, so
hat jene Gemeinde zu wählen, in der diese Partei bei
der letzten Gemeinderatswahl die meisten Stimmen
auf sich vereinigen konnte. Diesen im Sinne des §25
Abs. 4 O.Ö.Sozialhilfegesetz nachträglich zu wählen-
den Gemeindevertretern kommt in der Verbandsver-
sammlung jedoch kein (beschließendes) Stimmrecht
zu. Auch für diese Mitglieder der Verbandsversamm-
lung sind Ersatzmitglieder zu wählen.
Für die Erledigung des Mandates, Abberufung und
Nachwahl gelten § 33 Abs. 8 und die dort genannten
weiteren Bestimmungen der O.Ö. Gemeindeordnung
1979 sinngemäß.
Die Verbandsversa,mmlung hat keine Funktionsperi-
ode. Sind einzelne VertretersteIlen auch durch Ersatz-
mitglieder nicht besetzt (i.B. durch Erledigung des
Mandates) ist die Verbandsversammlung nach Maß-
gabe der Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit (§
50 der O.Ö.Gemeindeordnung 1979 i.V . mit § 15 des
Entwurfs) dennoch funktionsfähig:
Regelungen über die Beschlußfähigkeit, Abstimmung
in der Verbandsversammlung und sonstige Ge-
schäftsführungsbestimmungen ergeben sich aus
§ 15. Im Abs. 2 werden jene Aufgaben aufgezählt, die
der Verbandsversammlung zukommen.

Zu § 8:
Der Verbandsvorstand, der aus dem Obmann, dem
Obmann-Stellvertreter und den übrigen Mitgliedern
besteht, ist von der Verbandsversammlung aus ihrer
Mitte zu wählen. Die Gesamtzahl der Mitglieder ist in
der jeweiligen Vereinbarung zu bestimmen, wobei ins-
besondere auf den Umfang der zu besorgenden Auf-
gaben und die Zahl der verbandsangehörigen Ge-
meinden Rücksicht zu nehmen ist. Für die Wahl des
Obmannes, des Obmann-Stellvertreters und der übri-
gen Mitglieder des Verbandsvcifstandes gelten die
entsprechenden Bestimmungen der O.Ö. Gemeinde-
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ordnung 1979 (§§ 25ff) sinngemäß. Abs. 2 enthält die
.Aufgaben ,d€lsV~rb,and:;;vorstandes.Hinsichtlich der

.,Ge~chäftsführur;lg i~twiederumaLlf § 15 zu verweisen.
, Äbs. :3 e,nthält,Bes.timmungenüber die Funktionsperi-

qd€l Ul1ddi~ NeuY:"~~ld~SVerbandsvorstandes sowie
über eheJ=f1eqigLlnQder' Mandate, Abberufung und
Nachwahl von Vorstandsmitgliedern.

Abs. 4 ermöglicht, daß unter bestimmten Vorausset-
zungen vom Organ Verbandsvorstand auch Abstand
9€lflommen werden kann..In diesem Fall obliegen die
im Abs. 2 Z. 2 und 3 oder allenfalls in anderen gesetz-
lichen Bestimmungen (siehe dazu auch die Erläute-
rungen zu § 19)aufgezählten Aufgaben der Verbands-
versammlung.

Zu§ 9:
Di~se Bestimmung zählt jene Aufgaben auf, die dem

.Obmann des Gemeindeverbandes zukommen. Der
Ab~. ~ r€lgelt die Vertretung des Obmannes. Zur Ge-
s<:tläftsführung siehe wiederum § 15.

( Zu §,10:
Die Finanzierung der Aufgaben der Gemeindeverbän-
de ist nach überwiegender Auffassung verfassungs-

'. gesßtzlich unzureichend geregelt. § 3 Abs. 2 letzter
.~13.t~FinanzNerfassungsgesetz1948 ist nur auf Ge-
mE;lirldeverbändeanwendbar,die im Zeitpunkt des ln-
krafttretens (1. Jänner 1948)bereits bestanden haben.
Es erscheint daher eine Umlegung des Bedarfes eines
Gemeindeverbandes auf die verbandsangehörigen
Gemeinden durch im vorhinein zu leistende Beiträge
der. Mitgliedsgemeinden verfassungsrechtlich unzu-
lässig.Wenn aber verbandsangehörige Gemeinden
zur Abdeckung .eines Defizites des Gemeindeverban-

.d~s im nachhinein herangezogen werden, so kann
. #arin begritflichke,ine Umlage gesehen werden. Die

vorgesehenen Bestimmungen entsprechen im we-
.sentiiGheJ1 dem §1? des NÖ Gemeindeverbandsge-
'setzes LGBI. 1600-0 vom 30. November 1978. Nach
Abs.2 soUinder Vereinbarung der Kostenersatz gere-

, gelt werden. Es können in der Vereinbarung auch an-
gemessene Vorauszahlungen vorgesehen werden.
Der nicht gedeckte Aufwand sowie ein allfälliger Über-
schuß soll nach den im Abs. 3 Z. 1 bis 3 angeführten
Aufteilungskriterien getragen werden. In der Verein-
barungist das jeweils maßgebliche Aufteilungskriteri-
um zu bestimmen. Die Aufzählung der Aufteilungskri-

'terien istnicht als "entweder-oder" zu verstehen, son-
, derr'! es ist auch ein Kombinationssystem zulässig.

Nach Abs. 4 sind die auf die verbandsangehörigen
Gemeinden entfallenden Kostenanteile oder Voraus-
zahlungen unter Setzung einer Zahlungsfrist mitzutei-
le!1. Im. strElitfall hat die Landesregierung über die
Zahlungspflicht (BE;lstehender Verpflichtung, Höhe
der Zahlung) zu entscheiden (§ 23).

Zu § 11:

Zur Auflösung eines Gemeindeverbandes sind über-
einstimmende Beschlüsse der Gemeinderäte der ver-
bandsangehörigen Gemeinden und die Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde erforderlich. Die Auf-
sichtsbehörde hat dieAuflösung durch Verordnung zu

; •genehmigen, wenn die im Abs. 2 bzw. Abs. 5 ange-
führten Voraussetzungen zutreffen bzw. vorliegen.
Abs. 3 enthält die Regelung über das Wirksamwerden
der Auflösung. Bei der Auflösung des Gemeindever-
bandes ist nach Abs. 4 das Vermögen des Gemeinde-

verbandes zur Abdeckung der Verbindlichkeiten her-
anzuziehen, das verbleibende Vermögen istentspre-
chend der Vereinbarung aufzuteilen. Abs. 6sieht vor,
daß bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzun-
gen ein Gemeindeverband auch ohne oder entgegen
dem Wunsch aller oder einzelner verbandsangehöri-
ger Gemeinden aufgelöst werden kann.

Zu § 12:

Hiezu wird grundsätzlich auf die Einleitung und die Er-
läuterungen zu den §§ 1 und 2 verwiesen. Die Erwäh-
nung der Bildung von Gemeindeverbänden durch (be-
sonderes) Gesetz in der Abschnittsüberschrift erfolgt
lediglich aus systematischen Grunden. Die Bildung ei-
nes Gemeindeverbandes durch Verordnung ist -'- im
Zuständigkeitsbereich des Landes - nach Maßgabe
der vom Gesetzgeber festgelegten weiteren Voraus-
setzungen jedenfalls davon abhängig, daß die Angele-
genheiten, in denen eine solche Bildung im Interesse
der Zweckmäßigkeit zur Besorgung einzelner Aufga-
ben möglich sein soll, jeweils in einem entsprechen-
den materiellen Landesgesetz als solche bestimmt
werden. Hierbei hat der Gesetzgeber auch die im Abs.
2 wiedergegebene verfassungsrechtliche Maßgabe zu
beachten. Bei der Bildung von Gemeindeverbänden
durch Verordnung sind die beteiligten Gemeinden vor-
her zu hören. Die Bildung eines Gemeindeverbandes
durch Verordnung ist zur Besorgung von Aufgaben
sowohl des eigenen als auch des übertragenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinden zulässig, wenn der
Landesgesetzgeber diese Aufgaben zu regeln er-
mächtigt ist. Abs. 4 enthält die gesetzliche Grundlage
für die als actus contrarius zur Bildung des Gemeinde-
verbandes gegebenenfalls erforderliche Verordnung
zur Auflösung eines durch Verordnung gebildeten Ge-
meindeverbandes .

Zu § 13:
Die "zwangsweise" Schaffung eines Gemeindever-
bandes in dem Sinn, daß sowohl seine Bildung als
auch seine Organisation durch einen einheitlichen
Rechtsakt erfolgen kann, ist im Wege der Vollziehung
auf Grund der Kompetenzlage nur für Gemeindever-
bände möglich, die Aufgaben besorgen sollen, deren
Regelung dem Landesgesetzgeber zukommt. In den
Fällen, in denen die Befugnis zur Bildung dem Bund
zukommt, erstreckt sich die Landeskompetenz darauf,
für die organisationsreChtlichen Bestimmungen eines
solchen Gemeindeverbandes zu sorgen. Die organi-
sationsrechtlichen Bestimmungen für "zwangsweise"
gebildete Gemeindeverbände sollen durch Verord-
nung der Landesregierung erlassen werden, wobei als
Rahmen für den möglichen. Inhalt einer solchen Ver-
ordnung sinngemäß die organisationsrechtliGhen Be-
stimmungEln des 2. Abschnittes des Gesetzes heran-
zuziehen sind.

Zu § 14:
" . .

Da "zwangsweise" gebildete Gemeindeverbände
auch zur Besorgung von Aufgaben des übertragenen
Wirkungsbereiches der Gemeinden berufen sein kön-
nen, sind entsprechende Sonderbestimmungen über
die vollziehenden Organe und deren Aufgaben in das
Gesetz aufzunehmen.
Zur Regelung der Frage, wer die Angelegenheitendes
vom Bund übertragenen Wirkungsbereiches zu besor-
gen hat, ist der Landesgesetzgeber als Gemeindever-
bandsorganisationsgesetzgeber gemäß Art. 116 a
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Abs. 4 B-VG verpflichtet, weil die Zuweisung von Auf-
gaben an Organe des' Gemeindeverbandes eine die
Organisation des Gemeindeverbandes betreffende
Angelegenheit ist. Die vorgesehene Regelung erfolgt
dem Grunde nach in Anlehnung an jene Bestimmun-
gen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 bzw. des
Personenstandsgesetzes, die vom Bund aus Kompe-
tenzgründen bereits aufgehoben wurden bzw. deren
Aufhebung noch beabsichtigt ist.

Zu §15:
Für die Geschäftsführung der Organe des Gemeinde-
verbandes sollen grundsätzlich die entsprechenden
Bestimmungen der O.Ö. Gemeindeordnung 1979
sinngemäß gelten. Diese Bestimmungen sind dem
3. Hauptstück des genannten Gesetzes zu entneh-
men. Keine Geschäftsführungsbestimmungen sind
die §§ 43, 44, 56, 58, 61 und 62 der O.Ö. Gemeinde-
ordnung 1979. § 65 gilt deshalb nicht, weil § 16 des
vorliegenden Gesetzes eine besondere Regelung be-
treffend Urkunden über Rechtsgeschäfte des Gemein-
deverbandes enthält.

Zu § 16:
Diese Bestimmung regelt das Erfordernis einer Ge-
schäftsstelle des Gemeindeverbandes. Als solche
kann auch ein Gemeindeamt bestimmt werden. Wei-
t.ers ist auch die Unterfertigung von Urkunden über
Rechtsgeschäfte des Gemeindeverbandes geregelt.

Zu § 17:
Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen dem
§ 30 des O.Ö. Sozialhilfegesetzes.

Zu § 18:
Diese Bestimmung regelt die Kundmachung der Ver-
ordnungen des Gemeindeverbandes. Diese Verord-
nungen sind auch von den Bürgermeistern der ver-
bandsangehörigen Gemeinden durch Anschlag an der
Amtstafel ihrer Gemeinde bekanntzumachen.

Zu § 19:
Der Instanzenzug innerhalb des Gemeindeverbandes
geht - sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist
- vom Obmann bzw. vom Verbandsvorstand (vgl.
z. B. die Zuständigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Z. 2) an die
Verbandsversammlung. Dieser kommen auch die in
den verfahrensrechtlichen Bestimmungen vorgesehe-
nen oberbehördlichen Befugnisse zu. Eine andere Re-
gelung des Instanzenzuges enthält z. B. der unberührt
bleibende § 48 Abs. 1 Iit. c O.Ö. Landesabgabenord-
nung, wonach als zweite Instanz der Verbandsaus-

.schuß (= Verbandsvorstand) entscheidet.
Wenn der GemeindeverbandAufgaben aus dem vom
Land übertragenen Wirkungsbereich besorgt, geht
der Instanzenzug vom Obmann des Gemeindeverban-
des grundsätzlich an die Landesregierung. In diesem
Zusammenhang wäre allerdings darauf hinzuweisen,
daß der Landesgesetzgeber konsequenterweise auch
berechtigt schiene, den Instanzenzug in Angelegen-
heiten des vOm Bund übertragenen Wirkungsberei-
ches zu regeln, wenn man davon ausgeht, daß die Re-
gelung des Instanzenzuges ausschließlich dem Orga-
nisationsrecht zuzuzählen ist. Im Hinblick darauf, daß
auch die O.ö. Gemeindeordnung 1979 (§ 95) und die
Statute für die Städte Linz, Steyr und Wels keine dies-
bezüglichen Regelungen enthalten, wird auch in die-
sem Gesetz davon Abstand genommen.

Zu § 20:
Diese Bestimmung verweist hinsichtlich der Vermö-
gensgebarung und Haushaltsführung im wesentlichen
auf die entsprechenden Bestimmungen der O.Ö. Ge-
meindeordnung 1979. Die Bestimmung des Abs. 2
ist dem § 28 Abs. 2 O.Ö. Sozialhilfegesetz nachge-
bildet.

Zu § 21:
Diese Bestimmung entspricht dem § 29 O.Ö. Bürger-
meisterents'chädigungsgesetz.

Zu § 22:
Das vorliegende Gesetz behandelt Gemeindeverbän-
de, denen eine Statutargemeinde angehört, nicht an-
ders als solche, bei denen dies nicht der Fall ist. So-
weit auf das Gemeindeorganisationsrecht verwiesen
wird, muß daher auch diesbezüglich eine gemeinsa-
me Ebene gefunden werden. Ebenso wie beispiels-
weise für die Vermögensgebarung und Haushaltsfüh-
rung (§ 21) wurden auch hinsichtlich der Aufsicht über
die Gemeindeverbände die entsprechenden Bestim-
mungen der O.Ö. Gemeindeordnung als Bezugsbe-
stimmungen gewählt.
Da der jeweilige § 75 der Statute für die Städte Linz,
Steyr und Wels Bestimmungen betreffend die Aufsicht
über Gemeindeverbände enthält, müssen diese Be-
stimmungen konsequenterweise aufgehoben werden
(vgl. § 27).

Zu § 23:
Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen den
Bestimmungen des §32 Abs. 3 O.Ö.Sozialhilfegesetz
bzw. des § 9 Abs. 3 O.Ö. Gemeindesanitätsdienstge-
setz. Diese Bestimmung wird verfassungskonform al-
lerdings so auszulegen sein, daß Streitigkeiten, denen
materiellrechtliche Bestimmungen aus dem Bereich
der Bundesgesetzgebung zugrundeliegen, nicht als
Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis anzusehen
sind, die der Entscheidung der Landesregierung un-
terstehen.

Zu § 24:

Mit dieser Bestimmung soll zur Gewährleistung einer
zweifelsfreien sinngemäßen Anwendung von Bestim-
mungen der O.Ö. Gemeindeordnung 1979 insbeson-
dere klargestellt werden, welches Organ des Gemein-
deverbandes jeweils welchem Gemeindeorgan ent-
spricht.

Zu § 25:

Die Teilnahme eines Vertreters der Aufsichtsbehörde
an der konstituierenden Sitzung der Verbandsver-
sammlung eines neu gebildeten Gemeindeverbandes
soll mit dieser Regelung keineswegs ausgeschlossen
werden.

Zu § 26:
Durch diese Bestimmung soll der Bezeichnungspflicht
gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG entsprochen werden. Bei
den Ausnahmen gemäß § 40 Abs. 5 lit. bund d der
O.Ö. Gemeindeordnung 1979 handelt es sich um die
Kundmachung von Verordnungen in Angelegenheiten
des übertragenen Wirkungsbereiches (§ 94 leg. cit.)
sowie um die Kundmachung einer Verordnung der
Landesregierung gemäß § 101 Abs. 3 leg. cit.
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I
Zu § 27:

Abs. 1 enthält den durch Art. 111Abs. 1 des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBI. Nr. 490/1984 bedingten Zeit-

. punkt" des Inkrafttretens, Wegen der verfassungs-
rect]t1i9h~n Neugestaltung der Besti.rnmungen des
I,3-Vqüberdie Gemeindeverbände müssen die diesen
Bestimmungen nicht mehr zur Gänze entsprechenden
Bestimmungen der O.Ö. Gemeindeordnung 1979
(§ 14) und der jeweils 111. Hauptstücke der Statute.für
die,Städte Li.oz,Steyr und Wels aufgehoben werden.
Inhaltlich werden diese Bestimmungen' nunmehr
durch den vorliegenden Gesetzentwurf ausgeführt.
Hinsichtlich der Aufhebung des jeweiligen § 75
der Statute ist auf die Ausführungen zu § 22 zu ver-
weisen.

Unberührt von den Bestimmungen dieses Gesetzes
bleiben insbesondere die einschlägigen Regelungen
des O.Ö. Sozialhilfegesetzes, LGBI. Nr. 66/1973,

( Reisinger
Obmann-Stellvertreter

i. d.F. LGBI. Nr.. 2/1984, des O.Ö. Abfallgesetzes,
LGBI. Nr. 1/1975, des O.Ö. Bürgermeisterentschädi-
gungsgesetzes, LGBI. Nr. 47/1975, Ld. F. LGBI. Nr.
100/1983 und des O.Ö.Gemeindesanitätsdienstgeset-
zes, LGBI. Nr. 29/1978.

Die Notwendigkeit der Regelung des Abs.3 ergibt sich
daraus, daß für die nach dem Staatsbürgerschafts-
und dem Persönenstandsgesetz gebildeten Gemein-
deverbände mit Wirkung vom 31. Dezember 1986
organisatorische Regelungen geschaffen. werden
müssen.

Der Ausschuß tür allgemeineirin~re Angelegenhei-
ten beantragt, der Hohe Landtag möge das Gesetz
über die Gemeindeverbände (O.Ö. Gemeindeverbän-
degesetz) beschließen.

Linz, am 21. Juni 1988

Spitzbart
Berichterstatter

vom _

Gesetz

über die Gemeindeverbände
(O.Ö. Gemeindeverbändegesetz)

Der o.ö. Landtag hat beschlossen:

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Gemeindeverbände, die Auf-
gaben besorgen, zu deren gesetzlicher Regelung das
Land zuständig ist.

(2) Die organisationsrechtlichen Bestimmungen dieses
Gesetzes gelten darüber hinaus auch für jene Gemeinde-
verbände, die Aufgaben besorgen, zu derengesetzlicher
Regelung der Bund·zuständig ist.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten jedoch
nur insoweit, als nicht besondere landesgesetzliche Be-
stimmungen bestehen.

§2
Bildung von Gemeindeverbänden

Die Bildung eines Gemeindeverbandeskann erfolgen:
1. durch Gesetz;
2. nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen durch

Verordnung;
3. durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit

Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
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§3
Rechtliche Stellung

(1) Gemeindeverbände besitzen Rechtspersönlichkeit.

(2) Gemeindeverbände besitzen hinsichtlich der von
ihnen zu besorgenden Aufgaben dieselbe rechtliche
Stellung, wie sie den verbandsangehörigen Gemeinden
hinsichtlich dieser Aufgaben vor der Bildung des Gemein-
deverbandes zugekommen ist; Im übrigen Wirddie recht-
liche Stellung der verbandsimgehörigen Gemeinden
durch die Bildung des GemeindEwerbandesnicht berührt.

2. ABSCHNITT

Bildung und Organisation von Gemeindeverbänden
durch Vereinbarung

§4

Vereinbarung

(1) Zur Besorgung einzelner Aufgaben des eigenen
Wirkungsbereiches können sich Gemeinden durch
schriftliche Vereinbarung zu Gemeindeverbänden zu-
sammenschließen. Eine solche Vereinbarung bedarf der
übereinstimmenden Beschlüsse der Gemeinderäte der
beteiligten Gemeinden.

(2) Eine Vereinbarung hat nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieses Gesetzes in Form einer Satzung jeden-
falls auch zu enthalten:
1. die Namen der beteiligten Gemeinden;
2. die Bezeichnung der gemeinsam zu besorgenden

Aufgaben;
3. Name, Sitz, Geschäftsstelle und Organe des Gemein-

deverbandes;
4. Bestimmungen über den Anteil der beteiligten Ge-

meinden am Aufwand, an allfälligen Erträgen und am
Vermögen des Gemeindeverbandes;

5. Bestimmungen für den Fall des Austrittes einer Ge-
meinde aus dem Verband. Ein Austritt darf nur aus
wichtigen, insbesondere wirtschaftlichen Gründen für
den Fall vorgesehen werden, daß dieser Gemeinde
eine weitere Verbandsangehörigkeit nicht zugemutet
werden kann; insbesondere sind die wechselseitigen
vermögensrechtlichen Ansprüche unter Berücksichti-
gung der Verpflichtungen gegenüber Dritten zu regeln
und ist zu bestimmen, daß die verbleibenden ver-
bandsangehörigen Gemeinden unverzüglich eine den
geänderten Verhältnissen angepaßte Satzung zu be-
schließen haben;

6. Bestimmungen über die Auflösung des Gemeinde-
verbandes.

§5
Genehmigung der Vereinbarung

(1) Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung
ist durch Verordnung zu erteilen, wenn eine dem Gesetz
entsprechende Vereinbarung der beteiligten Gemeinden
vorliegt und die Bildung des Gemeindeverbandes
1. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Hoheits-

verwaltung die Funktion der beteiligten Gemeinden
als Selbstverwaltungskörper nicht gefährdet,
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2. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Gemeinde
als Träger von Privatrechten aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im In-
teresse der beteiligten Gemeinden gelegen ist.

(2) Mit der Verordnung gemäß Abs. 1 ist auch die ent-
sprechende Vereinbarung kundzumachen. Mit dem In-
krafttreten der Verordnung wird der Gemeindeverband
als eigene Rechtspersönlichkeit wirksam.

(3) Der Austritt einer Gemeinde aus dem Verband ent-
sprechend den Bestimmungen der Satzung bedarf einer·
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Jede sonstige Än-
derung der Vereinbarung, insbesondere auch der Beitritt
von Gemeinden, bedarf der übereinstimmenden Be-
schlüsse der Gemeinderäte der verbandsangehörigen
Gemeinden und der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß.

§ 6
Organe des Gemeindeverbandes

(1) Die Vereinbarung hat nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen folgende Organe des Gemeindeverban-
des vorzusehen:
1. die Verbandsversammlung (§ 7);
2. den Verbandsvorstand (§ 8);
3. den Obmann (§ 9).

(2) Die Vereinbarung kann darüberhinaus vorsehen,
daß die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte als weitere
Organe Ausschüsse, insbesondere einen Prüfungsaus-
schuß, bestellen kann.

§7

Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung hat aus gewählten Ver-
tretern aller verbandsangehörigen Gemeinden zu beste-
hen. Es können nur Mitglieder der Gemeinderäte der ver-
bandsangehörigen Gemeinden in die Verbandsversamm-
lung als Vertreter gewählt werden. Die Anzahl der von je-
der Gemeinde zu wählenden Vertreter ist in der Vereinba-
rung festzulegen, wobei jede verbandsangehörige
Gemeinde in der Verbandsversammlung zumindest mit
einem Sitz und einer Stimme vertreten sein muß. § 25
Abs. 2 O.Ö.Sozialhilfegesetz sowie § 33 Abs. 8 O.Ö.Ge-
meindeordnung 1979 gelten sinngemäß. §25 Abs. 40.ö.
Sozialhilfegesetz ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
den nachträglich zu wählenden Vertretern in der Ver-
bandsversammlung lediglich beratende Stimme
zukommt.

(2) Der Verbandsversammlung obliegt:
1. die Wahl und die Abberufung des Obmannes, des

Obmannstellvertreters und der übrigen Mitglieder des
Verbandsvorstandes;

2. die Erlassung von Verordnungen;
3. die Ausübung der in den verfahrensrechtlichen Be-

stimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Be-
fugnisse;

4. die Beschlußfassung über Anträge an die verbands-
angehörigen Gemeinden betreffend eine Änderung
der Vereinbarung, insbesondere betreffend den Bei-
tritt einer Gemeinde, sowie die Auflösung des Ge-
meindeverbandes;

5. die Beschlußfassung über den Voranschlag, den
Nachtragsvoranschlag, den Rechnungsabschluß und
den Dienstpostenplan;
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6. die Festsetzung von Gebühren und Entgelten für die
Benützung von Einrichtungen und Anlagen des Ge-
meindeverbandes;

7. die Beschlußfassung über den Kostenersatz oder die
auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Kostenan-
teile (Vorauszahlungen) gemäß § 10;

8. die Bestellung von Ausschüssen.

§8
Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus dem Obmann,
dem Obmannstellvertreter und aus den übrigen Mitglie-
dern, deren Anzahl in der Vereinbarung zu bestimmen
ist. Bei der Festlegung der Gesamtzahl der Mitglieder des
Verbandsvorstandes, die zwischen 3 und 9 zu betragen
hat, ist auf den Umfang der zu besorgenden Aufgaben
und die Zahl der dem Gemeindeverband angehörenden
Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Der Verbandsvor-
stand ist von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte
zu wählen. Für die Wahl des Obmannes, des Obmann-
steIlvertreters und der übrigen Mitglieder des Verbands-
vorstandes gelten die Bestimmungen der O.Ö. Gemein-
deordnung 1979 über die Wahl des Bürgermeisters, des
Vizebürgermeisters und der übrigen Mitglieder des Ge-
meindevorstandes sinngemäß.

(2) Dem Verbandsvorstand obliegt:
1. die Vorberatung der in die Zuständigkeit der Ver-

bandsversammlung fallenden Angelegenheiten;
2. die Beschlußfassung in allen das Personal des Ge-

meindeverbandes betreffenden Angelegenheiten;
3. die Besorgung aller übrigen Aufgaben des Gemein-

deverbandes, die nicht ausdrücklich einem anderen
Organ des Gemeindeverbandes vorbehalten sind.

(3) Die Funktionsperiode des Verbandsvorstandes be-
ginnt mit der Neuwahl seiner Mitglieder und endet mit der
Neuwahl des neuen Verbandsvorstandes, die spätestens
innerhalb von 6 Monaten nach jeder allgemeinem Ge-
meinderatswahl vorzunehmen ist. Bis zur Übernahme
des Vorsitzes durch den neugewählten Obmann hat die
Sitzung der Verbandsversammlung, in der die Neuwahl
stattfindet, das an Jahren älteste anwesende Mitglied der
Verbandsversammlung zu leiten. Im übrigen gelten die
Bestimmungen der §§ 30 bis 32 der O.Ö. Gemeindeord-
nung 1979 sinngemäß.

(4) In der Vereinbarung muß ein Verbandsvorstand
nicht vorgesehen werden, wenn dies auf Grund der Art
oder des Umfanges der Aufgaben des Gemeindeverban-
des oder wegen der Zahl der verbandsangehörigen Ge-
meinden nicht erforderlich ist. In diesem Fall sind von den
vorstehenden Bestimmungen lediglich jene betreffend
die Wahl und die Funktionsperiode des Obmannes und
des Obmannstellvertreters anzuwenden. Die dem Ver-
bandsvorstand zukommenden Aufgaben obliegen in die-
sem Fall der Verbandsversammlung.

§9
Obmann

(1) Dem Obmann obliegt:
1. die Vertretung des Gemeindeverbandes nach außen;
2. die Besorgung der behördlichen Aufgaben des Ge-

meindeverbandes, soweit in diesem Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist;
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3. die Einberufung und Leitung der Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsvorstandes;

4. die Durchführung der Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung und des Verbandsvorstandes;

5. die laufende Geschäftsführung des Gemeindever-
bandes als Träger von Privatrechten;

6. die Leitung der Geschäftsstelle als deren Vorstand.

(2) Der Obmann wird im Falle seiner Verhinderung in
dieser Funktion vom Obmannstellvertreter vertreten. §36
Abs. 2 der O.Ö.Gemeindeordnung 1979 gilt sinngemäß.

(

§ 10
Finanzierung des Gemeindeverbandes

(1)Zur Deckung des Aufwandes des Gemeindeverban-
des sind zunächst die Einnahmen heranzuziehen, die
ihm aus der Besorgung seiner Aufgaben zufließen. Der
durch diese Einnahmen nicht gedeckte Aufwand ist von
den verbandsangehörigen Gemeinden zu ersetzen.

(2) Der Kostenersatz ist in der Vereinbarung zu regeln,
wobei darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß der vollständi-
ge und rechtzeitige Ersatz der Kosten durch die ver-
bandsangehörigen Gemeinden gewährleistet wird. Die
Vereinbarung kann Vorauszahlungen in angemessener
Höhe vorsehen.

(3) Der durch Einnahmen nicht gedeckte Aufwand ist,
ebenso wie ein allfälliger Überschuß, in der Vereinbarung
unter Berücksichtigung
1. des Umfanges der Aufgaben, die der Gemeindever-

band für die einzelnen Gemeinden besorgt und/oder
2. nach dem Verhältnis der Finanzkraft der verbandsan-

gehörigen Gemeinden und/oder
3. nach dem Verhältnis der bei der jeweils letzten Volks-

zählung ermittelten Einwohnerzahl der verbandsange-
hörigen Gemeinden

aufzuteilen. Die Finanzkraft ist nach den Bestimmungen
des § 3 Abs. 1 des Bezirksumlagengesetzes 1960, LGBI.
Nr. 26, in der jeweils geltenden Fassung zu errechnen.

(4) Die auf die verbandsangehörigen Gemeinden ent-
fallenden Kostenanteile oder Vorauszahlungen sind die-
sen Gemeinden schriftlich zur Zahlung mitzuteilen. Wird
die Zahlung von einer Gemeinde nicht fristgerecht gelei-
stet, so hat auf Antrag des Gemeindeverbandes oder ei-
ner verbandsangehörigen Gemeinde die Landesregie-
rung über die Zahlungspflicht zu entscheiden (§ 23).

§ 11
AUflösung des Gemeindeverbandes

(1) Der Gemeindeverband kann durch übereinstimmen-
de Beschlüsse der Gemeinderäte der verbandsangehöri-
gen Gemeinden aufgelöst werden.

(2) Die Auflösung des Gemeindeverbandes bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung
ist durch Verordnung zu erteilen, wenn die vom Gemein-
deverband und den verbandsangehörigen Gemeinden
getroffenen Maßnahmen erkennen lassen, daß die ord-
nungsgemäße Besorgung der rückzuübertragenden Auf-
gaben durch die betroffenen Gemeinden, die Erfüllung
der Verbindlichkeiten des Gemeindeverbandes, die Drit-
ten gegenüber bestehen, und die Einhaltung der Ver-
pflichtungen aus der Vereinbarung gemäß Abs. 5 den be-
troffenen Bediensteten gegenüber gewährleistet sind.
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(3) Die Auflösung des Gemeindeverbandes wird mit
dem Inkrafttreten der Verordnung wirksam.

(4) Das Vermögen des Gemeindeverbandes ist zur Ab-
deckung der Verbindlichkeiten heranzuziehen. Das ver-
bleibende Vermögen ist nach dem in der Vereinbarung zu
bestimmenden Verhältnis aufzuteilen.

(5) In der Vereinbarung ist festzulegen, welche dienst-
rechtlichen Maßnahmen für den Fall der Auflösung des
Gemeindeverbandes zu treffen sind, insbesondere, in
welchem Ausmaß die verbandsangehörigen Gemeinden
die mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten und all-
fällige Ruhe- oder Versorgungsgenüsse zu tragen haben.

(6) Die Landesregierung hat einen Gemeindeverband
nach Anhörung der verbandsangehörigen Gemeinden
durch Verordnung aufzulösen, wenn die Voraussetzun-
gen gemäß § 5 Abs. 1 Z. 1 oder 2 nicht oder nicht mehr
vorliegen. Die Abs. 3 und 4 gelten auch in diesem Fall.
Die für den Fall der Auflösung zu treffenden Maßnahmen
im Sinne der Abs. 2 und 5 sind von den beteiligten Ge-
meinden durchzuführen.

3. ABSCHNITT

Bildung und Organisation von Gemeindeverbänden
durch Gesetz oder im Wege der Vollziehung

§ 12

Bildung von Gemeindeverbänden durch Verordnung

(1) Die Angelegenheiten, in denen im Interesse der
Zweckmäßigkeit zur Besorgung einzelner Aufgaben Ge-
meindeverbände im Wege der Vollzieliung gebildet wer-
den können und zu deren gesetzlicher Regelung und
Vollziehung das Land zuständig ist, werden durch Lan-
desgesetz bestimmt. In diesen Angelegenheiten können
nach Maßgabe der vom Gesetzgeber festgelegten Vor-
aussetzungen Gemeindeverbände sowohl für den eige-
nen als auch für den übertragenen Wirkungsbereich
durch Verordnung der Landesregierung gebildet werden.

(2) Durch die Bildung von Gemeindeverbänden darf die
Funktion der Gemeinden als Selbstverwaltungskörper
und Verwaltungssprengel nicht gefährdet werden.

(3) Bei der Bildung von Gemeindeverbänden durch
Verordnung sind die beteiligten Gemeinden vorher zu
hören.

(4) Für die Auflösung von Gemeindeverbänden durch
Verordnung gilt § 11 Abs. 6 sinngemäß.

§ 13

Organisation der durch die zuständige Gesetzgebung
oder im Wege der Vollziehung gebildeten Gemeinde-

verbände

Soweit keine besondere landesgesetzliche Regelung
erfolgt, ist die Organisation eines Gemeindeverbandes,
der gemäß § 12 oder im Rahmen der Zuständigkeit des
Bundes gebildet wird, durch Verordnung der Landesre-
gierung zu regeln. Für den Inhalt einer solchen Verord-
nung sind - soweit § 14 nichts anderes bestimmt - die
organisationsrechtlichen Bestimmungen des 2. Abschnit-
tes sinngemäß anzuwenden.
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(

§ 14
Sonderbestimmungen für Gemeindeverbände

zur Besorgung von Aufgaben des übertragenen
Wirkungsbereiches

(1) Für Gemeindeverbände, die zur Besorgung einzel-
ner Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches ge-
bildet werden, gelten für die von der Landesregierung zu
erlassende Verordnung die Sonderbestimmungen der fol-
genden Absätze.

(2) Organe des Gemeindeverbandes sind:
1. der Obmann;
2. die Verbandsversammlung.

(3) Obmann des Gemeindeverbandes ist der Bürger-
meister jener Gemeinde, in der der Gemeindeverband
seinen Sitz hat. Hat jedoch der Gemeindeverband seinen
Sitz außerhalb der verbandsangehörigen Gemeinden, ist
Obmann des Gemeindeverbandes das von der Ver-
bandsversammlung dazu gewählte Mitglied.

(4) Die Angelegenheiten des vom Bund oder vom Land
übertragenen Wirkungsbereiches werden vom Obmann
des Gemeindeverbandes besorgt. Dem Obmann oblie-
gen alle Aufgaben des Gemeindeverbandes, soweit dafür
nicht die Verbandsversammlung zuständig ist. Bei Ver-
hinderung des Obmannes sind dessen Aufgaben durch
die Person zu besorgen, die ihn als Bürgermeister in sei-
ner Gemeinde vertritt.

(5) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürger-
meistern der verbandsangehörigen Gemeinden. Die Ver-
tretung eines verhinderten Bürgermeisters richtet sich
nach den Bestimmungen der O.Ö. Gemeindeordnung
1979.

(6) Der Verbandsversammlung obliegt:
1. die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages und

des Rechnungsabschlusses;
2. die Wahl des Obmannes (Abs. 3 zweiter Satz).

4. ABSCHNITI

Gemeinsame Bestimmungen

§ 15
Geschäftsführung der Organe des

Gemeindeverbandes

Für die Geschäftsführung der Organe des Gemeinde-
verbandes gelten, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt wird, die Bestimmungen der O.Ö. Gemein-
deordnung 1979 über die Geschäftsführung der Gemein-
deorgane sinngemäß.

§ 16
Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes, Urkunden

(1) Die Geschäfte des Gemeindeverbandes sind durch
eine Geschäftsstelle am Sitz des Gemeindeverbandes zu
besorgen. Als Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes
kann in der Vereinbarung auch das Gemeindeamt jener
Gemeinde bestimmt werden, in der der Gemeindever-
band seinen Sitz hat, sofern diese Gemeinde Mitglied des
Gemeindeverbandes ist.
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(2) Urkunden über Rechtsgeschäfte des Gemeindever-
bandes sind, soweit es sich nicht um Angelegenheiten
der laufenden Verwaltung handelt, vom Obmann und von
einem weiteren Mitglied des Verbandsvorstandes, wird
ein solcher nicht gebildet, von einem Mitglied der Ver-
bandsversammlung jeweils unter Beifügung ihrer Funk-
tionsbezeichnung zu unterfertigen.

§ 17
Entschädigungen

(1) Der Obmann und der Obmannstellvertreter des Ge-
meindeverbandes haben nach Maßgabe der Art und des
Ausmaßes der ihnen obliegenden Aufgaben und des mit
ihrer Tätigkeit verbundenen Aufwandes Anspruch auf an-
gemessene Aufwandsentschädigung.

(2) Alle Mitglieder der Verbandsversammlung (des Ver-
bandsvorstandes) haben Anspruch auf Ersatz der not-
wendigen Reise(Fahrt)auslagen sowie der Aufenthalts-
kosten.

(3) Die Höhe der Aufwandsentschädigung (Abs. 1) und
der Ersätze (Abs. 2) sind durch Verordnung der Landes-
regierung festzusetzen.

§ 18

Kundmachung von Verordnungen des
Gemeindeverbandes

(1) Für die Kundmachung der Verordnungen des Ge-
meindeverbandes gelten die Bestimmungen des §94 der
O.Ö.Gemeindeordnung 1979 sinngemäß mit der Maßga-
be, daß die Verordnungen des Gemeindeverbandes vom
Obmann an der Amtstafel des Gemeindeverbandes am
Sitz desselben kundzumachen und nachrichtlich von den
Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel bekanntzugeben sind.
Die Dauer der Bekanntgabe in den Gemeinden hat zwei
Wochen zu betragen.

(2) Verordnungen, deren Umfang oder Art die Kundma-
chung gemäß Abs. 1 nicht zulassen, sind innerhalb der
Kundmachungsfrist während der Amtsstunden zur öffent-
lichen Einsicht aufzulegen. In diesen Fällen ist die Tatsa-
che der Auflegung im Sinne des Abs. 1 kundzumachen
und bekanntzugeben.

§ 19
Instanzenzug

(1) Bei der Besorgung von Aufgaben des eigenen Wir-
kungsbereiches der verbandsangehörigen Gemeinden
geht - sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist -
der Instanzenzug vom Obmann bzw. vom Verbandsvor-
stand an die Verbandsversammlung.

(2) Besorgt der Gemeindeverband Aufgaben aus dem
vom Land übertragenen Wirkungsbereich, so geht der In-
stanzenzug, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, vom Obmann an die Landesregierung.

§ 20
Vermögensgebarung und Haushaltsführung

(1) Sofern durch dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt wird, gelten für die Vermögensgebarung und die
Haushaltsführung der Gemeindeverbände die Bestim-
mungen des IV. und V. Hauptstückes der O.Ö. Gemein-
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deordnung 1979 mit Ausnahme der Bestimmungen der
§§ 70 bis 72, des § 82, des § 88 und des § 91 Abs. 1 und
3 sinngemäß.

(2)§76 Abs. 2 der O.Ö.Gemeindeordnung 1979 gilt mit
der Maßgabe sinngemäß, daß der Voranschlagsentwurf
nur auszugsweise unter Angabe der wesentlichen Daten
jedem Mitglied der Verbandsversammlung zu übermitteln
ist.

§ 21
Mitteilungspflicht

Die Gemeinden sind verpflichtet, dem Gemeindever-
band alle für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
Mitteilungen zu machen.

§ 22
Aufsicht

Auf die Aufsicht über Gemeindeverbände, soweit diese
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus
dem Bereich der Landesvollziehung besorgen, sind die
Bestimmungen des VII. Hauptstückes der O.Ö. Gemein-
deordnung 1979 entsprechend anzuwenden.

§ 23
Entscheidung in Streitfällen

Die Landesregierung hat auf Antrag eines Gemeinde-
verbandes oder einer verbandsangehörigen Gemeinde
über Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis zu ent-
scheiden.

§ 24

Entsprechende Organe

Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen der O.Ö.
Gemeindeordnung 1979 verwiesen wird, entsprechen
dem Gemeinderat die Verbandsversammlung, dem Ge-
meindevorstand der Verbandsvorstand, dem Bürgermei-
ster der Obmann und dem Gemeindeamt die Geschäfts-
stelle des Gemeindeverbandes.

5. ABSCHNITI

Schlußbestimmungen

§ 25
Übergangsbestimmung

Die erstmalige Einberufung der Verbandsversammlung
eines neu gebildeten Gemeindeverbandes hat durch die
Aufsichtsbehörde zu erfolgen. Bis zur Übernahme des
Vorsitzes durch den neugewählten Obmann hat die Sit-
zung der Verbandsversammlung das an Jahren älteste
anwesende Mitglied der Verbandsversammlung zu leiten.

§ 26
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die nach diesem Gesetz den Gemeinden und den Ge-
meindeverbänden zukommenden Aufgaben sind solche
des eigenen Wirkungsbereiches. Ausgenommen vom
eigenen Wirkungsbereich sind
1. die Besorgung jener Aufgaben, die dem übertrage-

nen Wirkungsbereich der Gemeinde zugehören,



14 Beilage 186/1988 zum kurzschriftlichen Bericht des O.Ö. Landtages, XXIII. GesEltzgebungsperiode

2. die Aufgaben des Bürgermeisters nach § 18 sowie
3. die Aufgaben im Sinne des § 40 Abs. 5 lit. bund d

der O.Ö. Gemeindeordnung 1979.

§ 27
Inkrafttreten, Aufhebung und Ausnahme bestehender

Vorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt mit 31. Dezember 1986 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Be-
stimmungen des § 14 O.ö. Gemeindeordnung 1979,
LGBI. Nr. 119, in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr.
95/1985, des 111.Hauptstückes und des § 75 des Statutes
für die Landeshauptstadt Linz 1980, LGBI. Nr. 10, des 111.
Hauptstückes und des § 75 des Statutes für die Stadt
Steyr 1980, LGBI. Nr. 11, sowie des 111.Hauptstückes und
des § 75 des Statutes für die Stadt Wels 1980, LGBI. Nr.
12, außer Kraft. Sonstige bestehende landesgesetzliche
Bestimmungen über die Bildung und Organisation von
Gemeindeverbänden bleiben von den Bestimmungen
dieses Gesetzes unberührt.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes können
auch rückwirkend bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
erlassen werden, soweit sie Gemeindeverbände betref-
fen, deren Organisation bis zu diesem Zeitpunkt durch
Bundesgesetz zu regeln war.


